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Freitag, 15. Juli 2016

Am Freitag, 8. Juli, an ihrem letzten Arbeitstag in der 
Schule Libingen, verabschiedeten sich Kinder, Eltern, 
Schulbehörden, ja das ganze Dorf Libingen von Kin-
dergärtnerin und Lehrerin Erika Keller.

Ihr ganzes bisheriges Arbeitsleben, und wohl auch den 
grossen Teil ihres Privatlebens hat Erika Keller der Erzie
hung, Begleitung und Ausbildung von Kindern und jungen 
Menschen gewidmet. 

Als ausgebildete Primarlehrerin startete sie ihre pädago
gische Laufbahn in den Jahren 1978 –1981 an der Schule 
Mosnang. Als Mutter von vier mittlerweile erwachsenen 
Kindern widmete sie sich dann ganz der eigenen Familie 
und stellte sich ab 1989 wieder als Aushilfe in Mosnang 
und Libingen zur Verfügung. Auch einen guten Teil ihrer 
Freizeit widmete Erika der Oeffentlichkeit, so als Gründe
rin und Leiterin von MUKI Libingen, als Organisatorin von 
Kinder und Familienanlässen in Libingen oder als Chor
dirigentin in Bütschwil. 

Im Frühjahr 2001 wurde wieder einmal die Stelle der 
Kindergärtnerin in Libingen frei. Dank der Zusage von  
Erika Keller für ein entsprechendes Teilzeitpensum und der 

Beharrlichkeit des damaligen Schulrates und der Bevölke
rung bewilligte das Erziehungsdepartement die Anstellung 
von Erika Keller, obwohl sie nicht ausgebildete Kindergärt
nerin war. Ein weiser Entscheid, und ein Glücksfall für die 
Kinder von Libingen! Mit der Neuorganisation übernahm 
Erika Keller ab Sommer 2010 zusätzlich die 1. Klasse. 

Sehr treffend stellte Schulleiter Kilian Imhof bei der schul
internen Verabschiedung fest, dass Erika die Schule Libin
gen mit viel Liebe, Beharrlichkeit und enormem Einsatz 
geprägt hat, dass die Kinder nicht nur sehr gerne zu ihr in 
den Unterricht gingen, sondern immer auch ein bisschen 
ihre Kinder waren. Stets hat Erika Keller mit frischen Ideen 
neue Themen angepackt und den Libinger Kindern damit 
ein Stück neue Welt erschlossen. Treffend auch sein Zitat: 
«Wo eine gute Lehrerin am Werk ist, wird die Welt ein 
bisschen besser.» 

Als Schule, als Gemeinde bedanken wir uns bei Dir, Erika, 
für deinen enormen Einsatz, deine grosse Arbeit für die 
Kinder, für Libingen, für eine bessere Welt! Wir wünschen 
Dir im neuen Lebensabschnitt alles Gute, viel Glück und 
Freude.

Danke, Erika!
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Aus dem Gemeinderat

Arbeitsvergaben

Der Gemeinderat hat folgende Aufträge erteilt:

Umbau und Erweiterung Hofwis

Lüftung Windirsch AG, Wattwil

Sanitärarbeiten Paul Eisenring AG, Jonschwil

Erweiterung Hydrantenleitung LenzlingenWolgensingen

Erdarbeiten Oberhänsli Bau AG, Mosnang

Leitungsverlegung MetallRaum, Hansjörg Hasler,  
 Bütschwil

Beiträge an Wasserversorgungen

Der Gemeinderat hat Feuerschutzbeiträge zugesichert für 
folgende Erweiterungen bzw. Erneuerungen im Wasserlei
tungsnetz:

Dorfkorporation Libingen

Hydrantennetzerweiterung im Bauland Schäfliwiese,  
Libingen Fr. 12’300.00

Wasserversorgung WDM

Hydrantennetzerneuerung im Gebiet Entenbach/Tell, 
Mühlrüti Fr. 9’500.00

Erweiterung Hydrantennetz LenzlingenWolgensingen  
Fr. 29’600.00.

Gemeindestrasse Hofwis-Feld-Grämigen –  
Projektanpassung

Für das Strassenstück FeldLütschwil der Gemeindestrasse  
HofwisFeldGrämigen besteht seit dem Jahr 2012 ein 
Sanierungsprojekt. Auch der Baukredit wurde von der 
Bürgerschaft mit dem Voranschlag 2016 erteilt. Ursprüng
lich war der Bau von Betonstreifen vorgesehen. Dage
gen gingen verschiedene Einsprachen ein, vor allem von 
Pferdehaltern. Der Gemeinderat hat nun beschlossen, das 
ursprünglich aufgelegte Projekt zurückzuziehen und ein 
angepasstes Projekt mit einem Plastophaltbelag neu auf
zulegen. Die hängigen Einsprachen werden damit gegen
standslos. Das angepasste Projekt wird im August 2016 
neu aufgelegt.

Besuchen Sie uns online: mosnang.ch

Zu vermieten ab 1. August 2016 
in Wiesen, Dreien (ehemaliges Schulhaus)

3½-Zimmerwohnung
Mietzins Fr. 900.00 pro Monat inkl. NK

Genossenschaft Pro Wiesen
Heinz Güntensperger, Tel. 071 983 16 23

Verkehrsanordnung(en)
Das Polizeikommando verfügt in Anwendung von 
Art. 3 SVG (SR 741.01), Art. 107 SSV (SR 741.21) 
sowie Art. 19 Abs. 1 EV zum SVG (sGS 711.1) 
folgende Verkehrsanordnung(en):

Hulfteggstrasse, Cholwis, Untere Hulftegg

Herabsetzung der signalisierten Höchst
geschwindigkeit auf 60 km/h (2.30)

Hulfteggstrasse, einmündende Strassen:

–  Berlig
–  Langenwis

Aufheben des Vortritts mit Signal 3.02  
«Kein Vortritt»

Gegen diese Verfügung kann gemäss Art. 43bis 
und Art. 47 des Gesetzes über die Verwaltungs
rechtspflege (sGS 951.1; abgekürzt VRP) innert 
14 Tagen Rekurs an das Sicherheits und Justiz
departement, Oberer Graben 32, 9001 St. Gallen, 
erhoben werden. Zur Erhebung des Rekurses ist 
berechtigt, wer an der Änderung oder Aufhebung 
der Verfügung ein eigenes schutzwürdiges Inter
esse dartut (Art. 45 VRP).

Das Polizeikommando

Baubewilligungen

Gemeinde Mosnang, Erweiterung und Sanierung Alters 
und Pflegeheim Hofwis, Hofwis 2000, Mosnang

Hans Strassmann, Dreien, Umbau Scheune, Anbau Liege
halle mit Laufhof, Garage und Mistlager, Lenzlingen, Dreien

Josef Gähwiler, Mühlrüti, Zweckänderung/Umnutzung 
Wohnhaus (ohne bauliche Massnahmen), Ricketschwendi 
933, Mühlrüti

Grundstückübertragungen
(EV = Erwerbsdatum des Veräusserers;  
GE = Gesamteigentum; ME = Miteigentum)

Widmer Maria, Seniorenzentrum Solino, Kreuzrain 1,  
Bütschwil, veräussert an Bechtiger Agnes, Dorf 16, Mühl
rüti, das Grundstück Nr. 344, Grütliwiese 8, Mosnang,  
781 m2 Einfamilienhaus Vers.Nr. 1854, Gartenanlage. EV 
22.01.1999.

mosnang_aktuell_Nr-14_2016.indd   3 12.07.16   08:56



Zivilstandsnachrichten

Geburt

4. Juli 2016 in Uznach SG: Breitenmoser, Damian, Sohn des 
Breitenmoser, Daniel, von Mosnang und der Breitenmoser 
geb. Egli, Martina, von Mosnang und Nesslau SG, wohn
haft in Libingen, Entschwil 1436

Todesfälle

26. Juni 2016 in Mosnang: Sennhauser geb. Fischbacher, 
Maria Emma, geboren am 29. Juni 1932, von Kirchberg SG, 
verwitwet mit Sennhauser, Jakob Albert, wohnhaft gewe
sen in Mosnang, Alters und Pflegeheim Hofwis

28. Juni 2016 in Wattwil SG: Römer, Hans Rudolf, gebo
ren am 4. Juli 1951, von TwannTüscherz BE, geschieden, 
wohnhaft gewesen in Libingen, Städeli 1288

29. Juni 2016 in BütschwilGanterschwil SG: Ott, Franz  
Josef, geboren am 23. Oktober 1926, von Schwyz, verhei
ratet mit Ott geb. Brändle, Mathilde, wohnhaft gewesen 
in Mosnang, mit Aufenthalt in Bütschwil SG, Senioren
zentrum Solino, Kreuzrain 1

Veranstaltungen / Termine

Samstag, 16. Juli, 19.00 Uhr
Sommerfest, Musikgesellschaft Libingen
Platz vor MZG Libingen

Donnerstag, 21. Juli, 16.00 Uhr
Ende Sommerlager, JUBLA Mosnang

Sonntag, 31. Juli, 19.30 Uhr
Bundesfeier, FC Wiesen
Wiesen

Wir fliegen den 
ganzen Sommer nicht aus!

(übliche Öffnungszeiten)

 

Sommeraktionen
1. Woche 11.07.–16.7.2016
Schweizer Pouletbrüstli 100 g / 3.00 Fr.

2. Woche 18.7.– 23.7.2016
5er-Pack Radballsteak 100 g / 2.40 Fr.

3. Woche 25.7.– 30.7.2016
5er-Pack St. Galler Bratwurst 10.00 Fr.

4. Woche 2.8.– 6.8.2016
Schweinsnierstück am Stück 100 g / 3.20 Fr.

5. Woche 8.8.–13.8.2016
10er-Pack Hamburger TK 20.00 Fr.

Näf-metzg
Bütschwilerstrasse 2
9607 Mosnang
Tel. 071 983 15 04
info@naefmetzg.ch
www.naefmetzg.ch

 

 
 
 

Gutes aus der Region

Telefon 071 930 00 90
info@buerge-egli.ch  •  www.buerge-egli.ch

Sommerfest 
 Samstag, 16. Juli 2016 
  Platz beim MZG Libingen 
19.00 Uhr Fassanstich 
20.00 Uhr Ständli Männerchor Krinau Rietwis 
   Musikgesellschaft Libingen 
 

Herzlich willkommen MG Libingen 
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Impressum
Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Mosnang erscheint 
alle zwei Wochen

Nächste Ausgabe: Freitag, 29. Juli 2016
Einsendeschluss: Montag, 25. Juli 2016, 08.00 Uhr
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aktuell@mosnang.ch | www.mosnang.ch

Weitere Informationen

Beitragspflicht (AHV, IV, EO)  
für Nichterwerbstätige

Alle in der Schweiz wohnenden Personen sind versi
chert und müssen grundsätzlich Beiträge bezahlen. Das 
gilt auch für nichterwerbstätige Personen, denn fehlende  
Beitragsjahre können zu einer Kürzung der Rente führen.

Nichterwerbstätige müssen ab dem 1. Januar nach Voll
endung des 20. Altersjahres Beiträge an die AHV, IV und 
EO entrichten. Die Beitragspflicht endet, wenn das ordent
liche Rentenalter erreicht ist. Für Männer liegt dies bei  
65 Jahren und für Frauen bei 64 Jahren.

Als Nichterwerbstätige gelten Personen, die kein oder nur 
ein geringes Erwerbseinkommen erzielen, namentlich:

– vorzeitig Pensionierte

– Bezügerinnen und Bezüger von IVRenten

– Verwitwete

– Weltreisende

– Ehefrauen und Ehemänner von Pensionierten  
(sowie Partner in eingetragenen Partnerschaften)

– Teilzeitbeschäftigte

– ausgesteuerte Arbeitslose

– Studierende

– Geschiedene

Als Nichterwerbstätige beitragspflichtig sind auch Perso
nen, die zwar erwerbstätig sind, deren Bruttojahresein
kommen aber weniger als Fr. 4’667.00 beträgt.

Nichterwerbstätige müssen jedoch keine eigenen Bei
träge bezahlen, wenn ihre Ehefrau oder ihr Ehemann in 
der Schweiz ein Bruttojahreseinkommen in der Höhe von 
mindestens Fr. 9’334.00 verdient.

Die Anmeldeformulare können auf www.svasg.ch herun
tergeladen oder bei der AHVZweigstelle bezogen werden. 

Heu und Emd auf der Strasse

Auch in diesem Sommer zeigt sich, dass an manchen 
Orten Landwirte Gemeindestrassen für die Heuernte be
nützen. Diese «Arbeitshilfe» wird von der Gemeinde und 
sicher auch von den Strassenbenützern gerne toleriert. 
Folgende Vorgaben müssen aber eingehalten werden:

– Die Verantwortung für diese Arbeiten, das Risiko und die 
Haftung liegen beim betreffenden Landwirt.

– Die Verkehrsteilnehmer müssen rechtzeitig und um
fassend auf entsprechende Gefahren aufmerksam ge
macht werden.

– Strassenbereich und Strassenbankett müssen sorgfältig 
befahren werden, um Schäden zu vermeiden.

– Heureste, Heublumen, Verunreinigungen müssen vom 
Landwirt selber entfernt werden.

Bei Unklarheiten oder besonderen Situationen nehmen 
Sie bitte mit Peter Blöchlinger, Leiter Werkhof, Kontakt auf 
Tel. 071 983 17 14.

Strasse Mosnang – Libingen,  
Abschnitt Rafeldingen – Lindenboden
Behinderungen und Sperrungen  
wegen Belagsarbeiten

Montag, 18. Juli
07.00 bis ca. 20.00 Uhr gesperrt
Zubringerdienst begrenzt möglich

Dienstag/Mittwoch 19./20. Juli
Ab Dienstag 07.00 bis mindestens Mittwoch früh 06.00
Je nach Witterung Verlängerung der Sperrung

Postautoverkehr
Das Postauto wird ab Montag, 18. Juli 17.00 Uhr bis Mitt
woch 20. Juli 06.00 Uhr über Bütschwil umgeleitet. Die 
Haltestellen zwischen Dorf Mosnang und Lindenboden 
werden in dieser Zeit nicht bedient.

Bei ungünstiger Witterung müssen die Arbeiten ver-
schoben werden

Auskünfte:
Michael Aemisegger, TOLDO AG, 079 652 51 73
Peter Blöchlinger, Werkhof Mosnang, 071 983 17 14

Hans Wohlgensinger
Immobilienverwalter mit eidg. FA

  Ihr Partner für die seriöse 

Immobilien-Vermittlung.

Säntisstrasse 3
9607 Mosnang

Mobile 079 811 91 91
wohlgensinger-immo@
bluewin.ch

WOHLGENSINGER
GMBHIMMOBILIEN
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